
Beschlussempfehlung:                                         
 

1. Die Stadt Halle (Saale) bekennt sich zum Aufbau eines „Sozialrathauses“ und der 

Bündelung von verschiedenen sozialen Leistungen unter einem Dach. 

 

2. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, eine Neustädter Scheibe (besonders: Scheibe A) 

als Vorzugsimmobilie für die Errichtung eines „Sozialrathauses“ zu prüfen. Dazu ist dem 

Stadtrat ein Nutzungs- und Finanzierungskonzept bis September 2016 zur 

Beschlussfassung vorzulegen. 

 

 

 

 
 


